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Zu 1.  
 
Die Mitgliederversammlung des RIV fand am 03.03.2008 statt. Sie war erfreulich gut 
besucht. Ca. 45 Mitglieder sind erschienen. Für die nächsten Mitgliederversammlun-
gen wäre allerdings eine größere Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen aus der 
ersten Instanz wünschenswert. 
 
Als Gastreferenten konnten die Mitgliederversammlung den Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses des Landtags NRW sowie rechtspolitischen Sprecher der F.D.P. 
– Landtagsfraktion, MdL Dr. Orth, begrüßen. Herr Dr. Orth referierte zunächst ca. 20 
Minuten zu den Themen 
 

- Bedeutung der Sozialgerichtsbarkeit aus Sicht der Landespolitik 
- Zusammenlegung 
- Belastung.  
 

Er sprach sich dafür aus, die Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammenzu-
legen sowie die Kostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens abzuschaffen. So-
weit es die Belastungssituation anlangt, verwies er auf die äußerst angespannte 
Haushaltslage des Landes. Angesichts der nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
finanziellen Ressourcen des Landes stehe die Sozialgerichtsbarkeit in einerBinnen-
konkurrenz mit anderen, dem Justizministerium zugeordneten Bereichen (insbeson-
dere Justizvollzug). Im Justizvollzug sei erheblicher Nachholbedarf vorhanden. Die 
vom RIV in 2007 mit dem Ziel entwickelten Aktivitäten, mit den politisch Verantwortli-
chen ins Gespräch zu kommen, seien zu begrüßen. Bei allen Fraktionen sei das 
Problembewusstsein, soweit es die Belange der Sozialgerichtsbarkeit angehe, deut-
lich geschärft worden. 
 
Der Vorsitzende des RIV, VRiLSG Frehse, berichtete anschließend über die Aktivitä-
ten des Geschäftsführenden Vorstandes im Jahre 2007.Die Mitgliederentwicklung sei 
weiterhin positiv. Der Verein habe 2002 136 Mitglieder gehabt und sei inzwischen auf 
159 Mitglieder angewachsen. Ungeachtet dessen sei jedes Mitglied aufgerufen, 
Neumitglieder zu werben.  
 



Anschließend berichtete der Vorsitzende des DRB-Landesverband, VPräsLG Gnisa, 
über die Aktivitäten des DRB auf Landesebene. Namentlich erwähnte er die Themen 
Besoldung und Versorgung sowie die großartige Resonanz auf die vom DRB im Ok-
tober durchgeführte Protestveranstaltung. Man habe mit ca. 500 Teilnehmernge-
rechnet, erschienen seien ca. 1200 Richter und Staatsanwälte.  
Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Sozialrichter (BDS), VRiLSG Jung, machte 
die Mitgliederversammlung anschließend in einem ironisch-humorvollen Beitrag mit 
dem Inhalt des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 
und des Arbeitsgerichtsgesetzes bekannt. Ebenfalls für den BDS berichtete VRiLSG 
Dr. Freudenberg über die beabsichtigte Fortschreibung von Pebb§y-Fach. Er wies 
u,.a. darauf hin, dass der zuständige Lenkungsausschuss einen Antrag des BDS,  
nicht nachträglich (d.H. nach Durchführung der Erhebung) zielgerichtete Ausschluss-
kriterien aufzustellen, mehrheitlich abgelehnt habe. Daher müsse man damit rech-
nen, dass sich das JM NRW vorbehalte, mittels derartiger Kriterien Ergebnisse aus-
zuschließen, die letztlich nicht genehm seien. Bei Pebb§y-Fach sei einseitig eine 
20% -Grenze zur durchschnittlichen Jahresarbeitszeit eingezogen worden. Das habe 
zur Folge gehabt, dass alle diese Grenze überscheitenden Gerichte (LSG NRW und 
SG Dortmund) aus der Erhebung “herausgefallen„ seien. Man könne nicht aus-
schließen, dass auch bei der Fortschreibung wieder so oder ähnlich verfahren werde.  
 
Der Geschäftführende Vorstand war neu zu wählen. Ausgeschieden sind Richterin 
am LSG Strassfeld als Schriftführerin sowie VRiLSG a.D. Sander als Vertreter der im 
Ruhestand befindlichen Richter. Neu gewählt wurden VRiLSG Dr. Freudenberg 
(Schriftführer) und VRiLSG a.D. Peifer als Vertreter der im Ruhestand befindlichen 
Richter. 
 
 
Zu 2.  
Das SGGArbGGÄndG ist zum 01.04.2008 in Kraft getreten (BGBl. I S. 444 ff.). Eine 
Übersicht mit Text und Begründung hat der RIV auf seiner Internetseite unter 
www.rivsgbnrw.de eingestellt.  
 
 
Zu 3.  
Ein kabarettreifes Bühnenstück hat die Landesregierung inszeniert.Auf kritische Äu-
ßerungen des PräsLSG zur Auflösung der Versorgungsämter hat sie mit einer Pres-
seerklärung reagiert, die angesichts der seinerzeit nahenden Karnevalszeit nur 
schwerlich ernst genommen werden kann, aber wohl sie gemeint war. Hierzu: 
 

„Der Westen – 05.01.2008 
 
Streit um Verwaltungsverfahren 
Behinderte warten auf Prozesse 
 
Essen. Der Streit um die Reform der Versorgungsverwaltung für gut zwei Millionen Behinderte 
in Nordrhein-Westfalen wirkt sich erstmals unmittelbar für die Betroffenen aus. 
 
Das Landessozialgericht (LSG) in Essen hat zahlreiche für den Januar geplante Schwerbehin-
dertenprozesse abgesetzt. Grund seien rechtliche Zweifel an einer korrekten Prozessvertretung 
des Landes und damit einem korrekten Verfahren, seit mit der Jahreswende die Kommunen die 
Versorgungsverwaltung vom Land übernommen haben, heißt es in einem LSG-Brief an das 
Land. Unter den vom LSG vertrösteten Klägern ist einer, der bereits seit 2004 auf sein Recht 
wartet. 



 
Hängepartie für tausende Behinderte  
 
Fachleute erwarten, dass die NRW-Sozialgerichte der Linie ihres Obergerichtes folgen und 
ebenfalls ihre Prozesse vertagen. Der Präsident des Landessozialgerichts Jürgen Brand sprach 
von einer „Hängepartie für tausende Behinderte“. „Ich bin darüber sehr unglücklich, die Men-
schen warten auf ihr Recht.“ Nach Angaben der bis zur Jahreswende zuständigen Bezirksregie-
rung Münster sind derzeit etwas 17 000 Klagen anhängig. Das zuständige Sozialministerium 
weist die Bedenken zurück, hat aber dem LSG Gespräche „zur Abklärung von Zweifelsfragen“ 
angeboten. 
 
In den Verfahren geht es meist um die Anerkennung als Schwerbehinderter und den Grad der 
Behinderung, was erhebliche Folgen für Frührente, verlängerten Urlaubsanspruch, besseren 
Kündigungsschutz und Vergünstigungen wie die Nutzung von Behinderten-Parkplätzen hat. 
 
Mehr Bürgernähe, aber auch Einsparungen  
 
Mit der Ende Oktober im Landtag beschlossenen Auflösung der elf staatlichen Versorgungsäm-
ter und der Übertragung der Aufgaben – neben der Behindertenbetreuung etwa auch die Ent-
schädigung von Gewaltopfern oder die Bearbeitung von Elterngeldanträgen – an die Kreise und 
kreisfreien Städte hatte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) „kürzere Wege und mehr Bür-
gernähe“ versprochen. Es geht aber auch um Einsparungen. Nach einer Mitteilung des Innen-
ministeriums sollen in der Versorgungsverwaltung 452 von derzeit 1666 Stellen abgebaut wer-
den und die jährlichen Personalausgaben damit von 2014 an um 32 Millionen Euro schrumpfen. 
 
Gewerkschaften, Sozialverbände, SPD und Gründe lehnen die Reform ab, weil sie Qualitätsein-
bußen beim Service für Behinderte befürchten. Anfang September demonstrierten deshalb rund 
1500 Menschen in Düsseldorf. 
 
In Düsseldorf stapeln sich die Briefe  
 
In den ersten Tagen des neuen Jahres waren die Kommunen zunächst mit den organisatori-
schen Umstellungen beschäftigt. So mussten in der Kreisverwaltung Unna Büros für die mehr 
als 20 Mitarbeiter des ehemaligen Versorgungsamtes Dortmund frei geräumt werden. „Die 
Schreibtische stehen schon, Telefone werden allerdings erst geschaltet,“ sagte eine Spreche 
rin. Vorerst müssen die Anrufer sich mit ihren vertraulichen Anliegen über die Zentrale verbin-
den lassen. Im ehemaligen Versorgungsamt Düsseldorf stapeln sich derzeit noch die unbearbei-
teten Briefe von Antragstellern, berichtet ein Sozialrichter. 
 
Die LSG-Kritik geht über solche Anfangsschwierigkeiten aber weit hinaus. Die Richter haben 
grundsätzliche Bedenken, ob das Land den Kommunen – selbst gegen Bezahlung – einfach die 
Aufgaben übertragen kann, weil Kommunen anders als Landesbehörden weitgehende Selbst-
verwaltungsrechte genießen. Schließlich sei das Land vielfach leistungspflichtig, dass es vor 
Gericht von einem anderen Rechtsträger vertreten werden soll, nannten die Richter äußerst be-
fremdlich. Außerdem drohe bei Umzug der Kläger innerhalb des Landes ständiger Zuständigkei-
tenwechsel; für Verfahren ins Ausland gezogener Kläger sei zunächst gar keine zuständige Be-
hörde bestimmt worden. 
 
Dass solche rechtlichen Konstruktionsfehler in der Organisation der Verwaltung den Staat teuer 
zu stehen kommen können, habe die „überraschende“ Karlsruher Hartz-IV-Entscheidung ge-
zeigt, sagt Brand. Nach dem Urteil von Ende Dezember müssen rund 350 Arbeitsgemeinschaf-
ten von Bundesagentur und Kommunen komplett neu geregelt werden. 
 
Die Vorsitzenden der drei zuständigen LSG-Senate haben ihre Kritik an der Reform der Versor-
gungsverwaltung in einem zwölfseitigen Schriftsatz begründet. Im Februar wollten sie mit einer 
Grundsatzentscheidung den Streit klären. Der Termin müsse aber verschoben werden, hieß es 
aus dem Gericht. Das Land habe um mehr Zeit für seine Stellungnahme gebeten.“ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hierzu hat der RIV Stellung genommen: Eine Antwort des JM steht aus, ist aber 
auch nicht zu erwarten, da dieses Ministerium als Teil der Landesregierung na-
turgemäß das bühnenreife Glanzstück von Innenministerium und MAGS in solida-
rischer Mithaftung mit zu verantworten hat.Anlässlich des Jahresgesprächs des 
DRB-Landesverbandes mit dem Justizministerium am 06.03.2008 hat der Vorsit-
zende des RIV die befremdliche Presseerklärung von IM und MAGS nochmals 
nachdrücklich kritisiert.JM Müller-Piepemkötter hat sich einer Stellungnahme ent-
halten und auf IM bzw. MAGS verwiesen.  



 
 



 
 


